
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1926/1/4 Os759/25
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.01.1926

Norm

StPO §285a Z3

Rechtssatz

Die Unterschrift eines richterlichen Beamten, der zum Armenverteidiger bestellt ist, erfüllt die in obiger Gesetzesstelle

aufgestellte Forderung der Unterschrift eines berechtigten Verteidigers auf der Nichtigkeitsbeschwerde.

Entscheidungstexte

Os 759/25

Entscheidungstext OGH 04.01.1926 Os 759/25

Veröff: SSt VI/2
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